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Alle Informationen zum Projekt Bickigen – Mettlen  
finden Sie auf der Projektwebseite 
www.swissgrid.ch/bickigen-mettlen

Um die Stromversorgungssicherheit der Regionen 
Bern und Luzern langfristig zu gewährleisten,  
erneuert Swissgrid die Höchstspannungsleitung  
zwischen den Unterwerken Bickigen und Mettlen. 
Die bestehende Leitung ist über 90 Jahre alt  
und wird zunächst saniert, bevor sie durch eine 
neue Leitung ersetzt wird. 

Das Projekt und seine Bedeutung
Das Stromsystem ist in der grössten Transformation 
seiner Geschichte. Das stellt neue Herausforderungen 
an das Übertragungsnetz. Als Betreiberin modernisiert 
Swissgrid ihre Infrastruktur und macht sie fit für die 
Energiezukunft. Dazu gehört auch die Erneuerung der 
Höchstspannungsleitung zwischen den Unterwerken 
Bickigen (Gemeinde Wynigen, BE) und Mettlen  
(Gemeinde Eschenbach, LU). Damit wird die Strom-
versorgung in den Regionen Bern und Luzern lang-
fristig gesichert.

Die Arbeitskorridore im Überblick
Swissgrid hat das Planungsgebiet für die neue  
220-kV-Leitung in drei Abschnitte unterteilt. In jedem 
Abschnitt wurden mögliche Arbeitskorridore entwi-
ckelt, die nun im Sachplanverfahren geprüft und mit 
einer Begleitgruppe diskutiert werden. Ziel ist es, das 
bestmögliche Trassee für die neue Leitung zu finden: 

Im Abschnitt 1 Bickigen – Willisau wurden zwei 
Frei leitungskorridore (oberirdische Leitung)  
vorgeschlagen, die sich in ihrer Lage zur Gemeinde 
Huttwil unterscheiden – eine verläuft nördlich,  
die andere südlich daran vorbei. 

Im Abschnitt 2 Willisau – Hellbühl stehen vier  
sich teils überlagernde Korridorvarianten für eine 
Freileitung zur Diskussion. Sie verlaufen entweder 
nördlich oder südlich an den Gemeinden Menznau, 
Ruswil und Neuenkirch vorbei. 

Im Abschnitt 3 Hellbühl – Mettlen wurden zwei  
Varianten ausgearbeitet: eine reine Freileitung 
und eine Kombination aus Freileitung und einem  
rund drei Kilometer langen Erdkabel (unterirdische 
Leitung). Sie unterscheiden sich in ihrer Lage zu 
Rothenburg und Neuenkirch – eine verläuft nörd-
lich der heutigen  Leitung, die andere näher an  
Rothenburg entlang des bestehenden Trassees.

Aktueller Stand 
In Absprache mit den Kantonen Bern und Luzern  
hat Swissgrid einen Vorschlag zu einem Planungsgebiet 
erarbeitet. Ende März 2025 reichte Swissgrid das  
Gesuch zum Start des SÜL-Prozesses ein Bundesamt 
für Energie ein. In diesem Dossier schlägt Swissgrid  
sogenannte Arbeitskorridore innerhalb des Planungs-
gebiets vor. Arbeitskorridore sind geografische Räume 
von rund 400 bis 2000 Meter Breite. Sie zeigen, wo  
die Leitung künftig verlaufen könnte. Welche Variante 
weiterverfolgt und dem Bundesrat zur Festsetzung  
vorgelegt wird, entscheidet eine Begleitgruppe unter 
Führung des Bundesamtes für Energie (BFE) im  
Rahmen des offiziellen Sachplanverfahrens. Auch  
die Gemeinden und die Bevölkerung können sich  
zum Vorhaben äussern und ihre Anliegen einbringen.

Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie,  
wie die Begleitgruppe bei der Bewertung der Korridor-
varianten vorgeht:

Der Ersatz der über 90 Jahre alten Leitung erfolgt in 
zwei Schritten: 

• Kurzfristige Sanierung: Damit sie für weitere 15 bis 
20 Jahre sicher betrieben werden kann, finden  
voraussichtlich zwischen Februar und Oktober 2026 
Instandhaltungsmassnahmen statt. Dies ist not-
wendig, weil der Prozess zum Ersatz einer Höchst-
spannungsleitung aktuell rund 15 Jahre dauert. 
Durch Einsprachen und Gerichtsverfahren in späten 
Projektphasen verzögern sich Projekte zusätzlich. 

• Langfristiger Ersatz: Parallel zu den Sanierungs-
arbeiten plant Swissgrid bereits jetzt den langfristigen 
Ersatz durch eine neue 220-kV- Leitung. Die Span-
nung wird nicht erhöht. Diese Planung erfolgt im 
Rahmen eines Sachplanverfahrens (SÜL) und bein-
haltet auch die Prüfung einer Verlegung der Leitung. 
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Enge Verbindung zum Projekt  
Innertkirchen–Mettlen 
Im Rahmen des SÜL-Projektes Bickigen–Mettlen wird 
auch die Leitungsführung der 380-kV-Leitung Innert-
kirchen–Mettlen auf dem Abschnitt zwischen Mettlen 
und Hellbühl (Littau) überprüft. Dies, da die beiden 
Leitungen Innertkirchen – Mettlen und Bickigen – Mett-
len westlich von Rothenburg immer näher beieinander 
und ab Rothenburg gebündelt auf zwei parallelen Tras-
sees bis nach Mettlen verlaufen. 
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